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1i1"",3 t2f}der Beilagen zu den Stenographlsc11en P!..<::!?!~_~~1:2!~ 
t des Nationalrates XVIlI. Gesetzgebungsp;!ciode 

ANFRAGE 

des Abgeordneten Wabl, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Flurbereinigung Hörtling-Pilz(Neuhofen jYbbs) 

Derzeit läuft im Gebiet Hörtling-Pilz (3364 NeuhofenjYbbs) ein Flurbereinigungs
verfahren. 

Demgegenüber ist dem Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1990, 
S 18 folgende Passage zu entnehmen: 
"Die Inte1lsiviemng und Spezialisiemng der modemen latldJllirtsclza!tliclte1l Produktion hat gegcnüber der 
traditio1lellen agrmisclle1l Kulturlandschaft ncbell vis!lellen Beeinträchtigunge1l (z.B. Nivellienmg der 
Landschaft) vor allem auch ncgative Einflüsse auf die Lebensbedingungen zalzlreiclter Tier- llnd Pflallze/l{Jlten 
llnd einen gravierenden Altensc!zwlllld nach sich gezogclI." 

Nachfolgend wird der Distelverein beispielhaft angeführt: 
"Das Ziel ist die Pördelllllg eil/er biillerlichell Pflege SOIvicElltwicklwlg VOll [(I/[{wimzdse/raft, Artel/schutz und 
SiellcHlllg der natürlichen Bodcnfmclttbarkcit IlSW. Zu erwähnen ist besonders das Wiesellprogral1ll1l des 
Distelvereins, mit dessen Hilfe vor allem die Reste VOll Biotopen und sonstigen wertvollen Lebensräumen 
erhalten und gepflegt werden sollen." 

S. 19 j Biotopverbundsystem: ''Eine entsprechende Gestaltung der Agrar/aTldschaft kanTl AI/liegen etwa 

i1l bezug allf A,ten, Biotopschutz, illtegriertem Pflanzellschutz, Erosiollssc!zutz u1ld Gewässerschlltz in einem 
entscheidenden Maße Reclrung tragen. rr 

Leider sieht die Realpolitik anders aus. Nach wie vor wird die traditionsreiche 
bäuerliche Kultur in jener Vielfalt, wie sie ihrem Bericht nach gefördert werden soll, 
weiterhin durch Flurbereinigung zerstört. Im Bereich des Flurbereinigungsgebietes 
NeuhofenjYbbs wird das damit begründet, daß man die Form und Schlaglängen 
verbessern könne und daß sich die Zufahrtsmöglichkeiten besser regeln ließen. 

Da die Flurbereinigungen zur Nivellierung, Verödung und Ausräulllung ganzer 
Landschaften beigetragen haben und die Konsequenzen auch in ihrem Bericht 1990 
kritisiert werden, stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

A Jl [1' a g e: 

1. Mit welcher Begründung wird die Flurbereinigung in Hörtling-PilzjNeuhofen 
a.d.Ybbs durchgeführt? 
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2. Warum wird der Erkenntnis It. LW-Bericht 1990 nicht Rechnung getragen? 

3. Ist die Argumentation, daß sich die Wegbenützung bzw. Wegerhaltung besser 
regeln ließen und daß man Form und Schlaglängen verbessern könne, Ihrer 
Meinung nach für ein Flurbereinigungsverfahren mit allen Konsequenzen 
ausreichend? 

4. Wie beurteilen Sie Flurbereinigungen in bezug auf die Gestaltung der 
Agrarlandschaft und aus ökologischer Sicht? 

5. Welche ökologischen Maßnahmen sind im Flurbereinigungsverfahren Hörtling
Pilz (NeuhofenjYbbs) definitiv vorgesehen? 

6. Wird die Flurbereinigung auch gegen den erklärten Willen der Eigentümer 
abgewickelt werden? 

7. 'Welche rechtlichen Möglichkeiten haben jene Grundeigentümer, die gegen die 
Einbeziehung ihrer Liegenschaft in das Flurbereinigungsverfahren Einspruch 
erheben (bzw. erhoben haben)? 
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